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Gesetzentwurf betreffend Sicherung
der Blmforderungen.

U eber den Stand dieses teilweise so herbeigewÜnschten Gesetzentwurfes ist von Zeit zu Zeit in der "Ostd. ßau-Ztg. 1I
berichtet worden. Der jetzt zur Beratung vorlfegende Entwurf
hat gegen den früheren anzuerkennende Vorzüge; dennoch ist
an Hand der VOll Baumefster Baumgärtei-Oresden vorgenomme
nen Untersuchung nachgewiesen, daß die BaLl handwerker trotz
der ven der Kommission beschlossenen Einführung des ßaul
buches und dcr Bauschöffenämter auch noch unter dem nel:en
Entwurf einern Verlust ausgesetzt bleiben würden, der ungeHihr
-1/:1 des Baustellenwertes gleichldime. Aber nicht nur in dieser
Bczichun
 vcrfehlt der Rekhsentwurf den erstrebten Zweck,
die Bauforderur:gen LU sichern, sondern es haften ihm auch
noch sonstige j\1ängel und Unklarheiten an, die die schwersten
Bedenl\en hervorrufen müssen und deren ßeseitigung deshalb
unbedingt gefordert werden muß. Nacll dem ncuesten Stand
der ejnschliigigen Literatur hat sich die ganze Frage jetLt auf
die Anerkennung des Grundsatzes zu
espitzt, daß die Bau
handwerker genau so berechtigt sind, vom Gesetzgeber die
BerÜcksichtigung und f:rHillung des 9 641 des BGB. zu ver
langen, \-"je die Baustellenver!{äufcr die des 
 879 des BGB.
@ 641 lautet: "Die Vergütung ist bei Abnahme des Werkes
zu entrichten usw. "; 9 879 bestimmt, daß die im Grundbuche
eingetragenen Hypotheken nach der zeitlichen Reihenfolge ihrer
Eintragungen r<1Ilgicrcn, sofern nichts anderes vereinbart ist.
Wic c" nun möglich ist, diesen beiden Bestimmungen gleich
zeitig Rechnung LU tragen, ohne daß auf der einen oder andt'ren
Seite eine Rechtsverletzung stattfindet, das hat ßaumg
irtel
als erfahrener Baupraktiker in seiner an den Reichstag gerfch
teten Petition*) eingehend behandelt. Soll eine wirj{jiche Siche
rung der Bauforderungen erreicht werden j so wärc nach Baum
gärtel eine prinz!pie!1e Umarbeitung der in dCII 
B 4 und 5
enthal1enen Hauptbestimmungen notwendig und ZWl!r in dem
Sinne, wie wir bereits berichtet haben.

Außcr diesen Bestirllmungcn sind es aber noch die S9 3,
19 und 23 des EntwurFes, die unser besonderes Interesse er
regen müssen, da sie tatsächlich geeignet sind, den ganzen
Zweck des GesetLes, ja das ganze Gesetz Überhaupt illusorisch
zu machen. Der Entwurf will in 
 3 die Bauhandwerker
sichern durch Eintragung eines Bauvermerkes vor dem Reginn
des Baues; mit der Eintragung des ßauvermerl{es erwerben
die Baugläubiger den Anspruch auf die f:innlumung einer
Bauhypothek für ihre forderungen. 9 19 bestimmt, daß
mehrere bei der Eintragung der Bauhypothek berücksichtigte
Bauforderungen unter sich gl eie he n Rang haben. N.1.ch
1:3 23 wird auf An trag des Baugeldgebers von1 r\mtsgericht
in T r e u h ä 11 der bestellt, dcr die rechtliche Stellung eines
P f! e ger s hat und die Zahlungen aus dCIl] Baugeld vermitreJn
und anweisen muß. Unterwerfen wir diesc Bestimmullgen einer
nähereren Betrachtung ( - Nimmt der rre!lhiinder die recht
liche Stellung eines Pflegcls ein und hat er fÜr die Erfüllung
der ihm obliegenden PfI!chten als solcher - wie es im G":.'>t'U,-'
heißt - al1en Beteiligten gegenÜber die Vcmnt\\ orttlng. 
o
IllUß er das Baugeld an die Baugl<1ubigcr prolCl1tnal fhrer ror.1,-'.
rungen verteilen. 1m allgemeinen gibt der ß:mgddgept'r ibu.

_.
) "Das letzte Wort an den Reicbstag zur Sicherung: dC-f Hau
forderungen. "

geld bekanntlich nur in Höhe von der Baukosten: nach
dem Reichsentwurf bekämen also dic Luerst liefernden Stein
,
HoJz-, Ziegel-, KaJklieferanten us.w. genau so wie die zuletzt
liefernden ßauhand\verker, Tischler, Schlosser, Glaser usw.,
auch nur zu zwef Dritteln aus dem Bauge!d Bezahlung.
Das wäre an sich gerecht, würde aber die Lieferanten und
Handwerker vor die Entscheidung steHen, eniw
der gar nicht
zu liefern oder aber l/
 ihrer forderungen als Hypothek hinter
dem Baugeld, beziehentlich hinter der 1. lind 2. regulären
Hypothek auf dem Grundstück, womöglich jahrelang, fest stehen
zu lassen; mit anderen Worten; li:
 ihrer forderungen nach
den Erfahrungen der letzten Jahre dem Verluste auszusetzen;
denn bekanntlich ging ein großer Prozentsatz der Neubauten
bjsher zum 2. Hypothe!\enstand bci der Zwangsversteigerung
\veg. Alle Wege also, für die sieh die Lieferanten und Handl
werker entscheiden mögen j führen zuletzt zur f
st!egung oder
zum VerJust des Betriebskapitals und damit schließlich
zur Einste1!ung ihres Betriebes selbst; sie würden also unter
solchen Umständen am besten tun, gar nicht zu liefern. Eine
solche Geschäftsabwickelung müj
te zuletzt zu einem voll
ständigen Stillstand der Bautätigkeit überhaupt führen, da auch
das Betriebskapital selbst des bcmitteltsten Lieferanten auf solche
Weise einmal alle werden muß. Nun ist <lb
T anzunehmen,
daß die in der Rege! kapitalkräftigeren Lieferanten für Stein,
Holz, Ziegel, Kalk usw., welche zllcrst zu liefern haben, unter
derartigen Verhältnissen Überhaupt nichts zu liefern haben,
unter derartigen Verhältnissen Überhaupt nichts liefern. Das
scheint der Gesetzgeber auch schon bedacht zu haben, da er
selbst bereits für cincn Ausweg gesorgt hat.

In der Begründung- des GesetLes heißt es nämlich: "Eine Ver
pflichtung, die vcrschiedenen Baugläubiger g!eirhrniißig aee:- Ir"!.
einer bestimmten RCihcnfolge zu bedenken, li
gt dem Baugeldg
ber
nicht ob. Jcde Tilgung einer Bauforderung sichert ihm das \CO:
recht ." Um nun den Beginn des B;:1Ues Überh2upi: :zu
ermöglichen, wird also der Baugeldgeber im Einverständnis mi;:
denl Baue;gentümer und dem Ballste!lellverkällfer einen. T:-e

händer Überhaupt nicht besteHen. Auf diese Weise \:,-ir6. es
dem Baugeldgeber möglich, den zuerst lieferncien Srej,,-, HoL:-.
ZiegelIieferanten us\\'o v 0 I! e Befriedigung ttlrcl'
zu garantieren und auch zu gewiihre-n. Ist di;:::s ,';.b;;;:- .:::"
dann werden die zuletzt liefernden Tis:h!e!'. S
h:G
c. _'-I::Üe:-
tlsw. wieder wie heute mit ihren :e::\\.-"
;
 0dc:
ganz ausfallen müssen, da Bauge1d m:r Z
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forderungen?
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Schaubild des Hauses Nr. 3 im Lageplan (linksseitig)"

Wohnhäuser für Arbeite". 0 o Entwurf von Architekt Her man n 1\1 0 S c r in Ulrn.
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hypothek. Ist das aber geschehen, dann findet das neue Ge
setz überhaupt keine Anwendung: die drei Beteiligten, Bau
stellenverkäufer, Baueigentümer und Baugeldgeber, können
machen, was sie wollen, genau so wie heute. Das wird das
typische Bauen der Zukunft sein. Gelangt der Rej .!l (:})t).\{mf
zur Verabschl.cdung ohne die entsprechen e Umarbeffung auf
prinzipiell völlig anderer Grundlage, so wird das neue Gesetz
zwar ztu' Geltung bestehen, es wfrd sich aber niemand .um
dasselbe kümmern, und seine Bedeutung für die Praxis \vird
deshalb nicht höher einzuschätzen sein, als wenn es Über9aupt
nicht vorhanden wä! e.

Der ZweCk' des fr"aglichen Gesetzes kann Ilurj;!:.;-e{cht
-'Ü'erden, wenn der Gesetzgeber grundsätzlich dne andere SteI
lung einnimmt, als wie bisher. In der Begründang des Ent
wurfes heißt es: "F.s kann nicht Aufgabe der Gesetzgebung
sein, den Bauhandwerkern den sicheren Eingang ihrer For
derungen zu gewahrlcisten; das Risi1w, welches jeder Gewerbe
treibende läuft, kann auch ihnen nicht erspart werden." F-ine
solche Auffassung ist unseres Erachtens falsch! A!lc Gewerbe
treibenden, mit Ausnahme der Bauhandwerker, können sich für
ihre Waren den Eigentumsvorbehalt sichern, oder vor deren
Auslieferung Zahlung verlangen. Dem Bauhandwerker Stehen
diese Rechtsbehelfe nicht zur Verfügung: er kann in der Praxis
nicht eher Zahlung fordern, als bis er eingebaut hat. Sind
seine Waren aber einmal in den ßau eingefügt, so darf cr sie
unter keinen Umständen wieder daraus en fernen. Wäre nun
auch die Forderung einer Teilzahlung vor der Auslieferung bei
dem Tischler, Glaser, Ma.ler, Anstreicher US\\'. möglich, so
können diese Forderungen immerhin doch erst dann voll be
friedigt werden, wenn sie zur Zufriedcnheit des Raueigentümers
in den Bau eingefügt sind. Es liegt darum in der I":atur der
Sache, daß die Bauhandwerker insofern mit den übrigen Ge.
werbetreibenden nicht vergJichen werden können und infolge
dessen vom Gesetzgeber anders behandelt werden müssen, ab
jene. Sollen daher Recht und Billigkeit herrschen, so muß der
Gesetzgeber den Grundgedanken sich zu eigen machen, daß
er unter diesen Gesichtspunkten zur Scharfung eines Gesetzes
geradezu verpflIchtet ist, welches den Bauhandwerkern den
sicheren t:.ingang ihrer Forderungen gewährleistet. Aus alle
dem geht hervor, daß der Reichspntwurf noch lange nicht
spruchreif ist und in seiner jetzigen Gestalt eigentlich nur eil'e
gesetzliche Festlegung der Verhältnisse darstellt, die bisher
schon zu. den Verlusten der Baugläubiger und zu dcm wirt
schaftlichen Tiefstand der Bautätigkeit geführt haben. Uas
neue Gesetz verschlechtert sogar teilweise die Lage der Lie.
feranten und Handwerker, weil es dem Baueigentül11er gewisser
maßen im Gesetz die Mittel 7111' unvollständigen baren Befrie
digung der Bauhandwerh:er in die Hand gibt und gutheißt.
Eine Umarbeitl1ng des ganzen Entwurfes von Grund aus tut
daher dringend not! Eine geringe Verzögerung in der Verab
schiedung des Gesejzes ist immer noch besser, als das Inkraft.
treten eines schlechten Gesetzes.
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Wohnhäuser für Arbeiter.

(Entwurf von Architekt Her man n Mo s e r in Ulm.
(Abbildungen auf Seite 70 und 71.)

(fortsetzung zu Nr. 11.)

D er hier dargestellte Entwurf entspricht den auf dem Lagep1an (siehe ßiidbeilage In Nr. 11) mit der Zahl 3 bt:
zeichneten drei Gebäuden, die zweigeschossige, freistehende
Einzelhäuser darstellen und je zwei Wohnungen enthalten.
Während die Grundrißdurchbi!dung durchweg die gleiche ist,
sind für die Üuj erc Durchbildung zwei verschiedene Gestal
tungen geplant. Die räumlichen Verhältnisse entsprechen den
jenigen der bereits beschriebenen Wohnungen. Die Wohn
zimmer sind jedoch hier vom Vorplatze aus nur durch die
Kochnische zugänglich, während sie sonst auch mit dem
Schlafzimmer in Verbindung stehen. Die Kammer liegt ge
sondert und die offene SitzhaJle bleibt g!eichfal!s nur mit dem
Vorraum in Verbindung, was für ihre Benutzung hier wohl das
zwecl<mäßigstc ist.

Das Treppenhaus nimmt auch hier den gesondertcn Zu
gang zu der Wohnung Im Obe:'gesehoß auf und dient der
unteren nur a1s Weg zum Keller ur,d Dachboden.
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Die bebaute Grundfläche dieser Häuschen umfaßt rund'
92 qm t1lld der umbaute Raum, mit Einschluß des Kel!crsetwa 643 cbm. (Schluß folgt)
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Verschiedenes.

. VerdillYUllysweSen.
Unsachliche Handhabu'ri.g. Es gehen uns wiederholt

Beschwerden darüber zu, wie weriig";sachgemäß das Verdingungs
wesen von unteren Vcrwaltungsbehörden, Magisträten und Ge
meindevorständen kleiner Gemeinden gehandhabt wird. Es ist
meist Unl<enntnis der Sachlage, seltener die bewußte Absicht.
etwas Ungebräuchliches zu tun, da aber bei kleineren Gemeinden
die Vorprüfung öffentlicher Arbeiten meist durch die Hände
des Landrats bez.w. Kreisbaumeisters oder auch bei Wegcbauten
des Landbauinspektors geht, so würde es ganz sicherlich nicht
unangenehm und als EingriH in die Selbstverwaltung empfunden
werden, wenn von dieser Seite das Anerbieten einer Aufklärung
über die Handhabung des Verdingungswesens von Fa!! zu fall
geschähe.

Den heutigen Zeilen liegt folgender -praktische Fall zu
grunde. Die Dorfstraße in Dobrogostowo im Kreise Samter
soll auf 1000 In gepftastert Iwerden. Der Kostenvoranschlag,
abschließend J 9 400 At, ist durchaus sachgemäß, jedenfalls von
dem zuständigen Lokalbaubeamten, dem Latldbauinspektor >
ansgearbeitet, desgleichen die besonderen Bedingungen und
der f:rläutertmgsberiehr. Es geht noch daraus hervor, da!  die
Provinz und der Kreis Beihilfen gewährt, diese Stellen a1so auch
bei Abfassung der Unterlagen beteiligt waren" Obwohl in den
Übrigen Landesteilen das Weitere, also die Ausschreibullg und
der Zuschlag Sache der GemeInde ist, so überträgt man diese
in dcr Provinz Posen dem Distriktskommissar, etwa dem Amts
vorsteher gleichstehend.

Die Ausschreibung datiert vom 12. Januar und war Telmin
am 2. Februar angesetzt. Am 21. januar erbat der Steinsetz
meister P. aus Birnbaum die angezeigten Unterlagen gegen
Nachnahme, worauf ihm am 22. Januar geantwortet wurde,
daß diese 1 0  Jt kosten. P. antwortete am 23. Jalluar ob etwa
ein Irrtum vorliegt, er sei 23 Jahre Meister, aber eine solche
Summe :-.ci ill!ll für ungleich größere Arbeiten noch nie ab
verlangt worden. Darauf wird ihm geantwortet, daß das Ab
schreiben so umfangreicher Unterlagen nur lJach den Dienst
stunden ausgeführt werden kann und das Bur(;:aupersona! nicht
bereit ist, die Abschriften unter 10 ,ilt anzLlfertig !l.

Da dem Sleinsetzmeister P. die Summe zu hoch \var,
antwortete er nicht und es war somit klar, daß er auf die Be
dillgungen verzichtete. 1\111 31. Januar (Sonntag) wurden da.
gegen amtlich di  Bedingun ell (ohne Angebotsformu!ar) un
verlangt gegen 6,20 ,At Nachnahme abgesandt, welche am
1. februar in seine Hände gelangten.

Die uns vorliegenden h::wdschriftlichcn Unterlagen um
fassen

Besondere Bedingungen J 90 Zeilen
Kostenvoranschlag, 160 halbe   80
Erläuterungsbericht . 86 halbe = 43

zusammen 313 Zei!en.
DafÜr werden verlangt 10 ,H, schließlich gegen 6,20  J(

in letzter Minute unverlangt zugeschickt.
Besondere Bedingungen, l\ostenanschJag LInd Erläl1tefLlngs

bericht konnten doch einfach vervielfältigt und dann wie iib
Hcll für 50 Pfg. abgegeben werden. Was hätte es wohl ge
kostet, wenn noch Zeichnungen daZLl gewesen \\,äfen?

Wettb ewerbs-Ergebnisse.
Peine. In dem Wettbewerb betr. Entwürfe für die höhere

Mädchenschule daselbst (vergl. "Ostd. Bau-Ztg." S. 416/08)
hat das Preisgericht beschlossen, die Gesamtsumme von 3000
,At in zwei 2. Preise von je 1000 ,1{ und zwei 3. Preise von
je 500 ",li zu zerlegen. Einen 2. Preis erhielten die Arch. BÜrge!
tllld Evers, Hannover mit dem Kennwort "Heilllat", desgL Arch.
Usadel-Hannover, mit dem l\cnnwort "Ringelreigen", zwei 3.
Preise erhielt Areh. Usadel-Hannover, mit dem Kennwort "Ge
zeichnete Fassade zwischen Bäumen", utld "Ex ungue leonel11".
Zum Ankauf empfohlen wLlrden dem Preisgericht keine Ent
würfe


